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Abb. 3. Kabine und Instrumentenbrett. Abb. 4. Fahrwerk. Abb. 5. Frontansicht des Reiseflugzeuges W. F. 21, Flugzeugbau Grenchen.

Luftschutzmassnahmen im Ausland
Frankreich. Das umfangreiche Luftschutzgesetz ist für alle

Landesbewohner zwangsläufig, Zuwiderhandlungen werden streng
bestraft. Der Chef des Generalstabes ist zugleich Generalinspektor

des Luftschutzes. Der Alarmdienst, der vom nationalen
Duftschutz-Verband durchgeführt wird, ist ständig in Funktion,
sodass ein unbemerktes Ueberfliegen der französischen Grenze
unmöglich ist. Die Kosten der vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen

werden auf 2 bis 3 Milliarden Francs veranschlagt ; für die
Luftschutzmassnahmen in Paris allein ist eine Anleihe von 100
Millionen Francs gemacht worden. Für die Evakuierung einer
gewissen Kategorie der Zivilbevölkerung (Greise, kleine Kinder,
Schwangere, Gebrechliche) ist eine eigene Organisation geschaffen
worden. Der Bau von Sammelschutzräumen mit Fassungsvermögen

von 3000 bis 4000 Menschen wird stark gefördert,
insbesondere da sich die Untergrundbahnhöfe als ungeeignet erwiesen
haben. Sämtliche Haus- und Grundeigentümer sind verpflichtet,
die Verhaltungsvorschriften für Luftschutz an sichtbarer Stelle
anzubringen.

Italien. Sämtliche Luftschutzstellen sind auch hier dem
Generalstab unterstellt. Der aerochemische Militärdienst übernimmt
in Zusammenarbeit mit Technik und Industrie die Organisation
des Gasschutzes. Alle in Fabriken beschäftigten Arbeiter müssen
mit Gasmasken ausgerüstet sein. Ebenso müssen in grösseren
Städten alle unterirdischen Räumlichkeiten, die geeignet sind, als
Schutzräume ausgebaut werden. Luftschutzwarte sorgen für die
Verbindung und Durchführung der Luftschutzmassnahmen in
Privathäusern.

Oesterreich. Auch hier werden energische Schutzmassnahmen
getroffen. Die freiwillige Rettungsgesellschaft ist in eine Wiener
Luftschutztruppe umgewandelt worden. Nach Weisungen des
Stadtschulrates werden die Schüler im Luftschutz unterrichtet
und erhalten einen entsprechenden Vermerk im Zeugnis. Der
Oesterreichische Luftschutzbund, der mit dem Bundesheer
zusammenarbeitet, hat kürzlich die österreichische Landesluftschutz-
schule eröffnet. Für den Herbst ist eine umfassende Luftschutz-
und Verdunkelungsübung in der Bundeshauptstadt vorgesehen.

Deutschland. Das deutsche Luftschutzgesetz verpflichtet
sämtliche Bewohner des Reichsgebietes, ob In- oder Ausländer,
zu Dienst- und Sachleistungen im Luftschutz. Hauptträger der
Luftschutzbewegung in Deutschland ist der Reichsluftschutz-Verband,

der heute schon über 12 Mill. Mitglieder zählt; 300000
Amtsträger und 1500000 Luftschutzwarte, u.a. in jedem Miethaus

einer, sorgen für die Durchführung der Luftschutzmassnahmen.

In den 2200 bestehenden Luftschutzschulen mit über
11000 Lehrern sind 4,5 Mill. Selbstschutzkräfte ausgebildet worden.

Etwa 80 °/n aller Dachböden sind schon «entrümpelt». Für
den Bau von Luftschutzräumen werden staatliche Zuschüsse bis
zu 50u/,,, bezw. höchstens 1000 Mark bewilligt; ausserdem werden
für Luftschutzmassnahmen grosse Steuererleichterungen gewährt.

England. Acht in London stationierte Infanteriebataillone
sind in Luftschutzeinheiten umgewandelt worden und sollen
jederzeit kriegsbereit sein. Die vom Innenministerium errichtete
Landesgasschutzschule in Falfield bildet das Luftschutzlehrper-
sonal aus, das seinerseits die Ausbildung der gesamten Zivil-
Bevölkerung besorgt. Daneben wird ein besonderer Bergungsdienst

(Rescue Parties and Clearance of Debries) für Aufgaben
des Luftschutzes ausgebildet. Alle Gas- und Wasserleitungen
sollen doppelt verlegt werden, um die Gas- und Wasserversorgung

sicherzustellen. Im Bau befindliche oder neu zu erstellende
Wohnblöcke werden mit modernsten Schutzräumen, die eigene
Küchen und Speisekammern enthalten, versehen. Diese
Wohnungen mit Schutzkelleranteil sind trotz erheblich erhöhten
Mietzinsen lange vor Fertigstellung der Gebäude fest vermietet.

Russland. Hier ist es vor allem die halbmilitärische «Osso-
aviachim» mit über 16 Mill. Mitgliedern, die die Ausbildung der
Zivilbevölkerung im aktiven und passiven Luftschutz besorgt

113 Aeroclubs und 1500 Motor- und Segelflugschulen sind dieser
starken Organisation angegliedert. Grossangelegte Luftschutz-
Uebungen erziehen die Bevölkerung zur Disziplin bei Luftangriffen.

Der Bau von Luftschutzräumen wird mit staatlicher
Unterstützung stark gefördert.

Auch die übrigen hier nicht einzeln aufgeführten Länder
machen grosse Anstrengungen, um den Luftschutz für die Zivil-
Bevölkerung möglichst rasch auszubauen. Mit grossem Erfolg
werden fast in allen Ländern grosse und wichtige Aufgaben an
die starken Luftschutz-Verbände delegiert, die natürlicherweise
viel engeren Kontakt mit der Bevölkerung haben, als die
Behörden. Interessant ist, festzustellen, dass in allen Ländern mit
fortgeschrittenem Stand des Luftschutzes, wie England, Deutschland,

Italien, Russland u. a., die oberste Leitung in der Hand
einer militärischen Kommandostelle vereinigt ist. Nur dort, wo
Verantwortung und Kompetenz in einer Hand zusammengefasst
sind, SBGewähr geboten, dass den Luftschutzgesetzen und
Verordnungen die nötige Achtung verschafft und deren Realisierung
ohne Verzögerung durchgeführt wird. J. H.

MITTEILUNGEN
Deutsch-schweizerischer Verrechnungsverkehr. Unter Bezugnahme

auf die im «Schweiz. Handelsamtsblatt» Nr. 202 erschienene

Verfügung der Handelsabteilung des Eidg. Volkswirtschafts-
departementes vom 29. August d. J. macht die Schweiz. Ver-
rechnungsstelleMiürich, darauf aufmerksam, dass ihr bis spätestens

am 20. Sept. 1936 sämtliche Verpflichtungen zu melden
sind, die in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein domi-
ziliertOTSchuldner gegenüber in Deutschland wohnhaften
Gläubigern haben:

1. Aus gewerblichem und geistigem Eigentum, d. h. aus der
Ueberlassung von Patent-, Lizenz- und ähnlichen
Schutzrechten (inkl. Fabrikationserfahrungen und Geheimverfahren),

sowie aus Marken- und Firmenrechten, ferner
aus Schutz- und Urheberrechten für Leistungen auf dem
Gebiete der Literatur, der Musik und der bildenden Künste.

2. Aus Marktschutzabkommen und Kartellverträgen jeder
Art und aus ähnlichen Rechtsverhältnissen bezw. ideellen
Leistungen (Konkurrenzverzicht, Stillegungsprämien usw.).

Als anzeigepflichtige Verbindlichkeiten gelten dabei nicht
nur die am Stichtage bestehenden Zahlungsverpflichtungen,
sondern alle zu diesem Zeitpunkt bestehenden vertraglichen
Verpflichtungen, die während der Dauer des betreffenden Vertrages
zu Geldleistungen an deutsche Begünstigte oder für Rechnung
von deutschen Begünstigten an Dritte führen können. Nähere
Auskunft über die von den Anzeigepflichtigen zu leistenden
Angaben enthält die obenerwähnte Verfügung des Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartementes oder kann bei der Schweiz. Verrechnungsstelle

(Börsenstrasse 26, Zürich) eingeholt werden (Besuchstage:
Montag, Mittwoch und Freitag 14 bis 17 h).

Feuerungen für Holzabfall. Bei der für die Verbrennung der
Holzabfälle, besonders in der Zellstoff-, Papier- und Sägewerkindustrie,

früher üblichen Halbgasfeuerung ist eine regelbare und
wirtschaftliche Verbrennung nicht zu erreichen. Da ferner Art
und Feuchtigkeitsgehalt der Holzabfälle wechselt, traten häufig
betriebliche Schwierigkeiten durch starke Verschlackung,
Rostzerstörung, Mitreissen glühender Holzkohle usw. auf. Bei den
verbesserten Feuerungen für Holzabfall, wie sie seit 1923 von
der Mechanischen Prüfungsanstalt für die Schwedische
Grossindustrie ausgebildet wurden, konnte man nach einem Bericht
von D. Malm in der «Feuerungstechnik» Bd. 24 (1936) Nr. 7

diese Nachteile nach anfänglichen Schwierigkeiten vermeiden und
in jeder Beziehung günstige Ergebnisse erzielen. Dabei ging
man nach Möglichkeit vom Prinzip der Halbgasfeuerung ab, bei
der die Trocknung, Vergasung und Verbrennung der Holzabfälle
in einer vorgebauten Kammer erfolgt, und benützte besonders
Schräg- oder Treppenroste, die auch eine direkte Einstrahlung
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